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PROF. PETER FILZMAIER

Filzmaier
analysiert

„Alle Räder stehen still,
wenn dein starker Arm

es will.“ Das ist eine Zeile aus
einem Gedicht von Georg
Herwegh. Dieser schrieb es
im Jahr 1863 anlässlich der
Gründung des Allgemeinen
Deutschen Arbeitervereins.
Herweghs Worte waren re-
volutionär gemeint und wur-
den in vertonter Form zu
einem Kampflied der Arbei-
terbewegung. Sinngemäß
gilt der Inhalt des Liedes bis
heute.

Bei den momentanen
Streiks in Österreich

verhindern keine Busfahrer
oder Zugführer rollende Rä-
der, doch stehen Maschinen
in der Industrie still und sind
Einkaufsläden zu. Wobei der
ursprüngliche Sinn des Ge-
dicht- und Liedtextes sich
keineswegs bloß um Lohn-
erhöhungen drehte, sondern
das gesamte Wirtschaftssys-
tem meinte. Die unterdrück-
te Arbeiterschaft verfolgte
somit auch politische Ziele
einer kommunistischen
Planwirtschaft anstelle des
Kapitalismus. Unter Beru-
fung auf Karl Marx, dass die
Proletarier dieser Welt
nichts zu verlieren hätten als
ihre Ketten.

Mit Proletarier meinte
Marx alle, die besitzlos

und dadurch lohnabhängig
seien. Sie hätten nur ihre
Arbeitskraft zu verkaufen
und würden dabei hem-
mungslos ausgebeutet. Was
im Österreich der Gegenwart
so nicht stimmt. Auch heute
gibt es hierzulande viel zu

viele arme Menschen. Doch
sind wir im internationalen
Vergleich ein relativ reiches
Land. Sogar Durchschnitts-
verdiener haben manchmal
bescheidenen Wohlstand.
Vor allem jedoch haben „der
kleine Mann“ und genauso
auch berufstätige Frauen
längst soziale Schutzrechte
für Arbeitnehmer.

Dazu zählen beispiels-
weise eine vollständige

und pünktliche Gehaltsüber-
weisung oder die Entgelt-
fortzahlung bei Krankheit
und Urlaub. Oder auch die
Ausstattung des Arbeitsplat-
zes, Pausen und ungestörte

Freizeit, Karenzansprüche
sowie das Recht auf Gleich-
berechtigung. Also haben
Arbeitnehmer schon etwas
zu verlieren und denken
nicht wie früher an Revolu-
tion und Systemumsturz.

Apropos Rechte: Bei
Streiks und Demonstra-

tionen stellt sich auf gut Ös-
terreichisch die Frage: „Ja
dürfen s’ denn des?“ Dieser
Satz wurde im Revolutions-
jahr 1848 Kaiser Ferdinand
als Ausdruck seiner Verwun-
derung zugeschrieben, weil
das Volk mehr Mitsprache-
rechte verlangte und dafür
vor dem Kaiserhaus laut-

stark demonstrierte. In der
Monarchie durfte man das
nicht. Das Aufbegehren der
Bürger wurde blutig nieder-
geschlagen.

Für Demonstranten in
der Jetztzeit ist die kai-

serliche Frage leicht zu be-
antworten: Wir – alle in Ös-
terreich lebenden Personen –
dürfen! Das Recht auf Ver-
sammlungsfreiheit ist, zu-
rückgehend auf das Staats-
grundgesetz 1867, in unserer
Bundesverfassung veran-
kert. Falsch ist zudem der
hartnäckige Aberglaube,
dass Demonstrationen vor-
her genehmigt werden müs-

Im Handel wird für mehr Lohn gestreikt. Dadurch steht die
Sozialpartnerschaft auf dem Prüfstand, weil die Arbeiter

und Angestellten sowie Firmen- und Geschäftsbesitzer sich
bisher fast immer im Verhandlungsweg einigten. Nun

organisiert die Gewerkschaft Demonstrationen. Doch ist
all das erlaubt? Natürlich ist es das.

Ja, dürfen s’
denn des?1
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sen. Nein. Der Verfassungs-
gerichtshof hat 1964 festge-
stellt, dass unangemeldete
Versammlungen aller Art er-
laubt sind. Seitdem existiert
keinerlei Gesetz, das diese
verbieten würde.

Die Polizei kann nur im
konkreten Einzelfall

eine Demonstration untersa-
gen und auflösen, wenn diese
die öffentliche Sicherheit ge-
fährdet oder Strafgesetzen
widerspricht. Eine Gruppe
Demonstranten darf nicht
mit Schusswaffen herumbal-
lernd durch die Straßen zie-
hen. Da gilt das Bewaff-
nungsverbot. Auch wer auf

„Demos“ zur Gewalt aufruft
oder Nazisymbole öffentlich
zeigt, macht sich strafbar.
Weil es den Verhetzungs-
paragrafen und ein Wieder-
betätigungsverbot gibt.

Es ist jedoch weder
Straftat noch Gefähr-

dung der öffentlichen Si-
cherheit, wenn durch Pro-
testaktionen ein Verkehrs-
stau entsteht. Egal, ob es sich
um Klimakleber oder Leug-
ner des Klimawandels han-
delt. Beide Gruppen dürfen
als Verwaltungsübertretung
die Wiener Ringstraße blo-
ckieren. Man mag sie mitlei-
dig belächeln oder sich är-

gern, aber es wäre demokra-
tiepolitisch gefährlich, einer
staatlichen Stelle die Erlaub-
nis für Demonstrationsver-
bote zu geben. Autoritäre
Regierungen könnten das
gegen alles und jeden ver-
wenden.

Und wie ist das mit dem
Streikrecht? Ja, auch

Streiks und Streikteilnah-
men sind verfassungsrecht-
lich garantiert. Das folgt da-
raus, dass die Europäische
Menschenrechtskonvention
in ihrem Artikel 11 das
Recht zusichert, Gewerk-
schaften zu gründen und die-
sen beizutreten. Dazu zählt

in der Folge auch das Recht,
streiken zu dürfen. Niemand
darf aufgrund einer Streik-
teilnahme gekündigt oder
entlassen werden.

Die politische Gret-
chenfrage ist freilich, ob

Streiks und Demonstratio-
nen zu mehr Unterstützung
für das jeweilige Anliegen
der Protestierenden führen.
Oft erreichen diese mehr me-
diale Aufmerksamkeit, ohne
dass man eine Mehrheit vom
eigenen Standpunkt über-
zeugen kann. Es aber versu-
chen zu dürfen, das ist ein
Grundbestandteil jeder De-
mokratie.
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